
#ST# Berichtigung

Bundesbeschluss über die Vereinabahn

vom 18. Dezember 1986 (BB1 1987 I 61)

Artikel 7 und 8

Statt:

Art. 7 Inkrafttreten

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich ; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

muss es heissen:

Art. 7 Umweltverträglichkeit

Im Rahmen der Plangenehmigung legt die Behörde die erforderlichen Mass-
nabmen zum Schutz von Mensch und Umwelt fest. Sie überprüft während des
Betriebes, ob die angeordneten Massnahmen ausreichen, und nimmt gegebe-
nenfalls die nötigen Ergänzungen vor.

Art. 8 Inkrafttreten

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

29. Januar 1987 Parlamentsdienste

Generalsekretariat
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